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Rechtssatz

Der Bestimmung des § 102 Abs 6 KFG wird vom Lenker, der sich vom Fahrzeug entfernt, dann Genüge getan, wenn

dafür gesorgt wird, dass das Fahrzeug von Unbefugten nur durch Überwindung eines beträchtlichen Hindernisses in

Betrieb genommen werden kann. Ist jedoch  ein Fahrzeug wegen eines unfallbedingten Totalschadens nicht mehr

fahrbereit, sodass es (sein Motor) auch durch Überwindung eines beträchtlichen Hindernisses nicht mehr in Betrieb

genommen werden kann, wird die Bestimmung des § 102 Abs 6 KFG auch dann nicht übertreten, wenn das Fahrzeug

mit geöffneter Fahrer- und Beifahrertür und steckendem Fahrzeugschlüssel zurückgelassen wird.

Schlagworte

Lenker Fahrzeug Absicherung Inbetriebnahme Totalschaden

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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